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Allianz Lebensversicherung: Kunden bekommen im Schnitt 500 Euro 
 

Allianz-Kunden, die ihre Kapitallebens- oder Rentenversicherung 
gekündigt haben, bekommen Geld zurück - allerdings müssen sie dies 
schriftlich einfordern. Das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 
18. August 2011 (2 U 138/10), dass Klauseln in Verträgen aus den 

Jahren 2001 und 2007 für unzulässig erklärte, ist nun rechtskräftig. 
Kunden die eine Kapitallebens- oder Rentenversicherung zwischen 2001 und Dezember 2007 abgeschlossen 
haben und diese vorzeitig gekündigt haben bzw. beitragsfrei gestellt haben, können sich daher über 
Nachzahlungen freuen. Um jedoch das Geld zurückgezahlt zu bekommen muss es schriftlich angefordert 
werden. 
Tipp: Auf der Seite der Verbraucherzentrale Hamburg www.vzhh.de finden Sie unter dem Stichwort 
"Nachschlag" einen Musterbrief. 
Um Anspruch auf die Nachzahlung zu haben müssen folgende Fristen eingehalten werden: 3 Jahre nach 
Vertragende verjähren die Ansprüche aus gekündigten Versicherungsverträgen. Die Verjährungsfrist beginnt 
am 1. Januar des auf die Vertragskündigung folgenden Jahres. Sollten Sie daher 2010 Ihre Lebensversicherung 
gekündigt haben, müssen Sie dieses Jahr schriftlich das Geld bei Ihrem Versicherer anfordern. Kunden, die 
bereits vor 2010 gekündigt haben, behalten ihre Ansprüche, wenn sie innerhalb der Verjährungsfrist die 
Nachzahlung schriftlich angefordert haben. 
 
Bei folgenden Versicherern können Sie Nachzahlungen anfordern: 
 
 Allianz 
 Basler 
Versicherung 

 Cosmos Direkt 
 Deutscher Ring 
 Ergo 

 Ergo Direkt 
 Generali 
 Signal Iduna 

 Victoria 
 Volksfürsorge 
 Vorsorge 

 
 
Tipp: Sollten Sie Ihre Kapitallebens- oder Rentenversicherung vor 2008 bei einem anderen Unternehmen 
abschlossen und vorzeitig gekündigt haben, dass nicht in der Auflistung ist, sollten Sie trotzdem Geld 
zurückfordern. Unternehmen beherzigen in der Regel BHG-Entscheidungen, auch wenn Ihre Klausel nicht 
beanstandet wurde. Quelle: Stiftung Warentest (www.test.de)
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Keine Entnahme betrieblicher Pkw durch Absenkung der betrieblichen Nutzung unter 
10 % 
 

objektiv dazu geeignet und 
erkennbar dazu bestimmt sind, den Betrieb zu fördern. Auch im Fall der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes (Einnahmenüberschussrechnung) kann gewillkürtes Betriebsvermögen gebildet 
werden, wenn das Wirtschaftsgut zu mindestens 10 % betrieblich genutzt wird und dessen Zuordnung zum 
Betrieb unmissverständlich, zeitnah und unumkehrbar dokumentiert wird. 
 
Gehört ein Wirtschaftsgut zum gewillkürten Betriebsvermögen, so 
verliert es diese Eigenschaft nach Auffassung des Bundesfinanzhofs in 
seinem Urteil vom 21.8.2012 nur durch eine Auflösung des sachlichen 
oder persönlichen Zusammenhangs mit dem Betrieb. Dieser wird nur 
durch eine Entnahme gelöst, die einen Entnahmewillen und eine 
Entnahmehandlung erfordert. Es muss sich um ein Verhalten handeln, 
das nach außen den Willen des Steuerpflichtigen erkennen lässt, ein 
Wirtschaftsgut nicht (mehr) für betriebliche, sondern für private 
Zwecke zu nutzen, also es nicht mehr zur Erzielung von 
Betriebseinnahmen, sondern von Privateinnahmen (z. B. aus Vermietung und Verpachtung) oder zu 
einkommensteuerrechtlich irrelevanten Zwecken einzusetzen. 
 
Vermindert sich demnach im Laufe der Zeit der Umfang der betrieblichen Nutzung eines Kfz, das dem 
gewillkürten Betriebsvermögen eines Unternehmens in einem früheren Veranlagungszeitraum wegen einer 
mehr als 10%igen betrieblichen Nutzung zugeordnet wurde, in einem Folgejahr auf unter 10 %, so ändert dies 
an der Zuordnung zum Betriebsvermögen nichts. Eine solche Nutzungsänderung allein stellt keine Entnahme 
dar. 
 
 
Pflegeversichersicherungsbeitrag 
 

In der Januar-Ausgabe wurde in einigen Informationsschreiben 
versehentlich noch der alte Beitragssatz zur Pflegeversicherung von 
1,95 % genannt. Zum 1.1.2013 ist dieser jedoch auf 2,05 % angehoben 
worden. Entsprechend erhöht sich auch der Beitragssatz für 
Kinderlose auf 2,3 % (1,025 % + 0,25 % tragen Arbeitnehmer ohne 
Kinder, 1,025 % trägt der Arbeitgeber). Arbeitnehmer in Sachsen 
müssen ab dem 1.1.2013 1,525 % des Beitragssatzes übernehmen; 
Arbeitgeber 0,525%. 
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Grundfreibetrag steigt ab 2013 minimal 

an 
 Telefonkosten als Werbungskosten bei 

längerer Auswärtstätigkeit 

 

 

 

Nach monatelangen Verhandlungen haben Bund 
und Länder am 12.12.2012 das 
Vermittlungsverfahren zum Abbau der kalten 
Progression mit einem (minimalen) 
Einigungsvorschlag abgeschlossen. 
 
Danach steigt der Grundfreibetrag für das 
verfassungsrechtlich gebotene Existenzminimum in 
zwei Sch

beim Eingangssteuersatz von 14 %. 
 
Die vom Bundestag im März 2012 beschlossene 
prozentuale Anpassung des gesamten Tarifverlaufs, 
die den Effekt der kalten Progression beschränken 
sollte, war hingegen nicht konsensfähig. Es bleibt 
also weiterhin dabei, dass inflationsausgleichende 
Lohnerhöhungen zu schleichenden Steuermehr-
belastungen der Bürger führen können 

 Kosten für Telefongespräche, die während einer 
Auswärtstätigkeit von mindestens einer Woche 
Dauer anfallen, können als Werbungskosten 
abzugsfähig sein. Das entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 5.7.2012. 
 
Im entschiedenen Fall führte ein Steuerpflichtiger 
(Marinesoldat) während eines längeren 
Auslandseinsatzes an den Wochenenden diverse 
Telefonate mit seiner Lebensgefährtin und 

machte er in seiner Einkommensteuererklärung 
als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt 
verweigerte den Ansatz dieser Kosten. 
 
Der BFH gab jedoch dem Steuerpflichtigen Recht. 
Zwar handelt es sich bei den Aufwendungen für 
Telefonate privaten Inhalts etwa mit Angehörigen 
und Freunden regelmäßig um steuerlich 
unbeachtliche Kosten der privaten 
Lebensführung. Nach einer mindestens 
einwöchigen Auswärtstätigkeit lassen sich die 
notwendigen privaten Dinge aber aus der Ferne 
nur durch über den normalen Lebensbedarf 
hinausgehende Mehrkosten regeln. Die dafür 
anfallenden Aufwendungen können deshalb 
abweichend vom Regelfall als beruflich 
veranlasster Mehraufwand der Erwerbssphäre 
zuzuordnen sein. 
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Neue Auslandsreisekosten ab 2013 
 

 

 

Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 17.12.2012 die neuen Pauschbeträge für 
Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen, die ab dem 1.1.2013 
zur Anwendung kommen, mit. Diese können Sie im Internet unter www.bundesfinanzministerium.de und dort 
unter Service  Publikationen  BMF-Schreiben  Datum: 17.12.2012 herunterladen. 
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung 
anwendbar. Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; 
dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug! 
Dieses Schreiben gilt auch für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland. 
 
 
Pauschalsteuer auf Aufmerksamkeiten  für Kunden zweifelhaft? 
 
Kleine Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft und die Beziehung zu den Kunden. Solche 

Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) im Jahr und pro Empfänger als Betriebsausgaben abgezogen 
werden. 

einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer) versteuern. Diese Aufwendungen 
kann er aber nicht als Betriebsausgaben ansetzen. Er hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu 

 
 
Der Bundesfinanzhof befasst sich aufgrund eines Urteils des Finanzgerichts 
Hamburg (FG) vom 20.9.2011 mit der Frage, ob Geschenke an Nichtarbeitnehmer 

FG jedenfalls gelangte zu der Überzeugung, dass die Pauschalierungsregelung 
auch auf Sachzuwendungen und Geschenke an Nichtarbeitnehmer im Wert 

 
 
Anmerkung: Solche Geschenke sollten zunächst im Rahmen der Lohnsteuer-
Anmeldung der Pauschalsteuer unterworfen werden. Gleichzeitig sollte Einspruch gegen 
die Lohnsteuer-Anmeldung innerhalb eines Monats nach Eingang der Steueranmeldung 
beim Finanzamt unter Bezugnahme auf das anhängige Revisionsverfahren eingelegt und 
das Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung durch den BFH beantragt werden. 
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Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gebäudes zum Unternehmen muss zeitnah  
sein 
 
Ein Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von 
einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. Bei 
richtlinienkonformer Auslegung wird für das Unternehmen eine Leistung nur bezogen, wenn sie zur 
(beabsichtigten) Verwendung für Zwecke einer nachhaltigen und gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeit bezogen 
wird, die im Übrigen steuerpflichtig sein muss, damit der Vorsteuerabzug nicht ausgeschlossen ist. 

Ist ein Gegenstand  wie in dem vom Bundesfinanzhof (BFH) am 
11.7.2012 entschiedenen Fall ein hergestelltes Einfamilienhaus  
sowohl für den unternehmerischen Bereich als auch für den nicht 
unternehmerischen privaten Bereich des Unternehmers vorgesehen 
(gemischte Nutzung), wird der Gegenstand nur dann für das 
Unternehmen bezogen, wenn und soweit der Unternehmer ihn seinem 
Unternehmen zuordnet. 
Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine 

durch Beweisanzeichen gestützte Zuordnungsentscheidung des Unternehmers, die zeitnah zu dokumentieren 
ist. Dabei ist die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs regelmäßig ein gewichtiges Indiz für, die Unterlassung 
eines möglichen Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz gegen die Zuordnung eines Gegenstands zum 
Unternehmen. Auch die bilanzielle und ertragsteuerrechtliche Behandlung kann ggf. ein Indiz für die 
umsatzsteuerrechtliche Behandlung sein. Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum 
Unternehmen, kann diese nicht unterstellt werden! 
Der BFH hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit 

Leistungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann.  Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 31. 
Mai des Folgejahres. 
 
 

Leistungen an einen Unternehmer für dessen privaten Bereich 
 
Bislang enthält der Umsatzsteueranwendungserlass keine Aussagen zum Nachweis der unternehmerischen 
Verwendung von Leistungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das Unternehmen bestimmt sind. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) konkretisiert nunmehr in seinem Schreiben vom 30.11.2012 den Sachverhalt 
 der insbesondere innergemeinschaftliche Leistungen bzw. Leistungen mit Auslandsbezug betrifft  wie folgt: 
Erbringt der Unternehmer sonstige Leistungen, die ihrer Art nach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für das 
Unternehmen, sondern für den privaten Gebrauch einschließlich des Gebrauchs durch das Personal des 
Unternehmers bestimmt sind, ist es als Nachweis der unternehmerischen Verwendung dieser Leistung durch 
den Leistungsempfänger nicht ausreichend, wenn dieser gegenüber dem leistenden Unternehmer für diesen 
Umsatz seine Umsatzsteueridentifikationsnummer verwendet bzw. seinen Status als Unternehmer 
nachweist. Vielmehr muss der leistende Unternehmer über ausreichende Informationen verfügen, die eine 
Verwendung der sonstigen Leistung für die unternehmerischen Zwecke dieses Leistungsempfängers 
bestätigen. 
 
Anmerkung: 
der dieser bestätigt, dass die bezogene sonstige Leistung für sein Unternehmen bestimmt ist. 
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Sonstige Leistungen im diesem Sinne sind z. B.: persönliche und häusliche Pflegeleistungen, Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Schul- und Hochschulunterricht, 
Nachhilfeunterricht für Schüler oder Studierende, sonstige Leistungen im Zusammenhang mit sportlicher 
Betätigung einschließlich der entgeltlichen Nutzung von Anlagen wie Turnhallen und vergleichbaren Anlagen, 
Herunterladen von Filmen und Musik, Bereitstellen von digitalisierten Texten einschließlich Büchern, 
ausgenommen Fachliteratur, Abonnements von Online-Zeitungen und -Zeitschriften, mit Ausnahme von 
Online-Fachzeitungen und -Fachzeitschriften, Online-Nachrichten einschließlich Verkehrsinformationen und 
Wettervorhersagen, Beratungsleistungen in familiären und persönlichen Angelegenheiten, 
Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der persönlichen Einkommensteuererklärung und 
Sozialversicherungsfragen. 
Bitte beachten Sie: Die Regelungen sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2012 ausgeführt 
werden. 
 
 

Bilanzsteuerrechtliche Berücksichtigung von sog. Pensionszusagen 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 28.4.2010 ist eine 
Pensionsrückstellung nach dem Eintritt des Versorgungsfalls mit dem 
Barwert der künftigen Pensionsleistungen am Schluss des 
Wirtschaftsjahres zu bewerten. Ein Verstoß gegen den sog. 
Überversorgungsgrundsatz liegt nur vor, wenn künftige 
Pensionssteigerungen oder -minderungen am Bilanzstichtag 
berücksichtigt werden, nicht jedoch wenn die zugesagte Pension höher 
als der zuletzt gezahlte Aktivlohn ist. 

Betriebsaufspaltung nur diejenigen Gehälter einbezogen, welche von der die Altersversorgung zusagenden 
Betriebskapitalgesellschaft gezahlt werden.  
Erteilt eine GmbH ihrem Gesellschafter- -
eine ernstlich vereinbarte Umwandlung anderweitig vereinbarten Barlohns zugrunde liegt, zieht die Zusage 
der Versorgungsanwartschaft regelmäßig eine sog. Überversorgung nach sich. 
Das Bundesfinanzministerium teilt nunmehr in einem Schreiben vom 13.12.2012 mit, dass es das Urteil über 
den entschiedenen Fall hinaus  also generell  anwenden will. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fälligkeitstermine 
Umsatzsteuer (mtl.)     11.02.2013 
Lohn- u. Kirchensteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)   
Gewerbesteuer, Grundsteuer    15.02.2013 
Sozialversicherungsbeiträge     26.02.2013 
 

Basiszinssatz (§247 Abs. 1 BGB) 
seit 01.01.2013 = -0,13 %, 01.01.2012  31.12.2012 = 0,12 %, 01.07.2011  31.12.2011 = 0,37 %, 01.07.2009  30.06.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

Verzugszinssatz (§ 288 BGB) 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern   Basiszinssatz +5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  Basiszinssatz +8-%-Punkte 

Verbraucherpreisindex 2005 = 100 
2012: Oktober = 113,3; September = 113,3; August = 113,3; Juli = 112,9; Juni = 112,5; Mai = 112,6;  
April = 112,8; März = 112,6; Februar = 112,3; Januar = 111,5 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren  Verbraucherpreisindex 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der 
nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge 
übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
http://www.destatis.de



